
Bachelorstudiengänge Soziale Arbeit und Soziale 

Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe – Dual  
 

Ziel des grundständigen Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit dual mit vertiefter Praxis ist die 

Befähigung zu selbständigem professionellem Handeln in unterschiedlichen Praxisfeldern der 

Sozialen Arbeit auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und begründeter 

Handlungsmethoden. Durch ein intensiviertes praxisorientiertes Lehrangebot sowie den 

begleitenden Praxisphasen und dem praktischen Studiensemester werden die erworbenen 

Kenntnisse direkt durch selbstständiges, professionelles Handeln vertieft und durch 

entsprechende Seminare in verschiedenen Modulen während des gesamten Studiums 

reflektiert. Damit wird eine intensive Verzahnung von Theoriewissen und Praxiserfahrungen 

gewährleistet. Im fünften Semester ist zudem ein praktisches Studiensemester vorgesehen, in 

dessen Rahmen ein zusammenhängendes 22-wöchiges Pflichtpraktikum abzuleisten ist. 

 

Besondere Richtlinien: 

 

✓ Bewerbung im regulären Zeitraum  

✓ Nur Modell „Studium mit vertiefter Praxis“ möglich  

✓ Kooperationspartner muss bis Ende des ersten Semesters gefunden werden 

→ ein nachträglicher Einstieg in das Dual-Modell ist nicht möglich  

✓ Aufbau und Inhalte identisch zu den normalen Bachelorstudiengängen 

→ einzelne Wahlmodule sind aber vorgegeben (Verzahnung Praxiserfahrung und 

Theorie) 

✓ Der Studierende muss nachweislich Tätigkeiten aus dem Bereich Soziale Arbeit in 

den Praxisphasen erledigen  

✓ Insgesamt 900 Stunden Praxiszeit zzgl. Praxissemester 

✓ Betreuende Person muss ein grundständiges Studium im Bereich Soziale Arbeit 

(Diplom oder B.A.) vorweisen, da sonst keine staatliche Anerkennung vorliegt → bei 

Wechsel der Ansprechperson muss ZBK und Praxisreferat (Frau Ziegler, Soziale 

Arbeit) informiert werden  

✓ Bildungsvertrag von hochschule dual verwenden → falls ein anderer Vertrag 

verwendet wird, muss Rücksprache mit Praxisreferat gehalten werden  

✓ Existenzsichernde, durchgängige Vergütung (BAföG Höchstsatz oder mehr)  



 


